
1 Satzung

S A T Z U N G

Deutscher Fechter-Bund e. V.

(DFB)

Neufassung laut Beschluss des Deutschen Fechtertages am 20.10.2012 in Samtens.

In der folgenden Satzung ist nur die m�nnliche Sprachform aufgef�hrt. Dies geschieht ausschlie�lich unter 
dem Gesichtspunkt der besseren Lesbarkeit der Satzung. Es wird ausdr�cklich betont, dass der Zugang 
zu allen �mtern Frauen und M�nnern in gleicher Weise offen steht.
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PrÄambel

(1) Der Deutsche Fechter-Bund e. V. bekennt sich, den organisierten Fechtsport in der Bundesrepublik Deutschland 
unter einem Dachverband zu st�rken und ihn weiter zu entwickeln.

(2) Als Zusammenschluss der Landesverb�nde sowie deren pers�nlichen Mitglieder erkennt der DFB die organisato-
rische, finanzielle und fachliche Selbstst�ndigkeit seiner Mitgliedsverb�nde an und f�rdert deren solidarisches 
Zusammenwirken. Der DFB sieht sich dem Leitbild der Einheit des Fechtsports verpflichtet. Die Bedeutung des 
Fechtsports f�r den Einzelnen wie f�r die Gesellschaft erfordert dabei die Solidarit�t der deutschen Fechtsport-
bewegung nach innen und au�en.

(3) Der DFB tritt ausdr�cklich f�r einen humanen, manipulations- und dopingfreien Sport ein und erkennt die 
nationalen und internationalen Anti-Doping-Bestimmungen, insbesondere den NADA- und WADA-Code an.

(4) Die Sportlerinnen und Sportler stehen auf allen Ebenen der Strukturen und Aufgaben der Organisation des DFB 
im Mittelpunkt. Dies erfordert Autonomie des deutschen Fechtsports, die Funktionsf�higkeit seiner Organe, die 
Optimierung seiner Zentralaufgaben im Leistungssport, insbesondere bei der Elitef�rderung, sowie die Schaffung 
der Voraussetzungen f�r eine systematische Sportentwicklung im Sinne des Sports f�r Alle in den Landesver-
b�nden und Vereinen.

(5) Die Basis des gesamten Sports liegt in der Arbeit der Vereine, seiner �bungsleiter/innen und Trainer/innen vom 
Breitensport bis zum Leistungssport. Diese durch Interessenvertretung bei der Schaffung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen zu unterst�tzen und durch die Sicherstellung einer hochwertigen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
zu f�rdern, ist eine wesentliche Aufgabe des DFB.

(6) Der DFB bekennt sich zu einem humanistisch gepr�gten Menschenbild, er dient der Wahrung und F�rderung der 
ethischen Werte im Sport und f�rdert das b�rgerschaftliche Engagement. Er vertritt den Grundsatz religi�ser und 
weltanschaulicher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralit�t. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremden-
feindlichen Bestrebungen entschieden entgegen.

(7) Der DFB f�rdert die kulturelle Vielfalt des Fechtsports auf nationaler und internationaler Ebene und macht sie 
m�glichst vielen Menschen zug�nglich. Durch internationale Zusammenarbeit tritt der DFB f�r Frieden und V�l-
kerverst�ndigung ein.

(8) Der DFB f�rdert die tats�chliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und M�nnern. Er wirkt mit gezielter 
Frauenf�rderung auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin und beachtet, bei allen Ma�nahmen und auf allen 
Ebenen die Strategie des Gender Mainstreamings, um Chancengleichheit im Fechtsport zu sichern.

(9) Der DFB verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabh�ngig davon ob sie k�rperlicher, seelischer oder sexualisierter 
Art ist.
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Å 1 Name, Sitz, GeschÄftsjahr
1) Der Deutsche Fechter-Bund e. V. (DFB) ist die Vereinigung der in den L�ndern der Bundesrepublik 

Deutschland bestehenden Landesorganisationen f�r Sportfechten (Landesfachverb�nde).

2) Der DFB wurde am 17. Dezember 1911 gegr�ndet und am 27. November 1949 neu gegr�ndet. Die 
Landesfachverb�nde Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th�rin-
gen (Gebiete der ehemaligen DDR) sind am 08.12.1990 dem DFB beigetreten.

3) Der DFB hat seinen Sitz in Bonn und ist dort in das Vereinsregister eingetragen.

4) Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Å 2 GemeinnÇtzigkeit
1) Der DFB verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbeg�nstigte Zwecke" der Abgabenordnung, und zwar insbesondere durch F�rderung des 
Fechtsports. Der DFB ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2) Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des DFB. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder 
bei Aufl�sung oder Aufhebung des DFB nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemei-
nen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zur�ck.

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des DFB fremd sind, oder durch unverh�ltnis-
m��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

4) Bei Aufl�sung oder Aufhebung des DFB oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks f�llt das Verm�gen 
des DFB, soweit es die eingezahlten Kapitaleinlagen der Mitglieder und den gemeinen Wert der von 
den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen �bersteigt, an die Stiftung Deutsche Sporthilfe.

Å 3 Zweck und Aufgaben des DFB
1) Der DFB ist ein Amateursportverband; er wird ehrenamtlich gef�hrt. Er ist parteipolitisch, konfessionell 

und rassisch neutral.

2) Der DFB hat u. a. folgende Aufgaben:
a) den Fechtsport zu f�rdern und zu verbreiten,
b) die Landesfachverb�nde und deren Mitglieder zu beraten und die Zusammenarbeit der Landes-

fachverb�nde zu f�rdern,
c) die jugendpflegerische Arbeit nach Kr�ften zu unterst�tzen mit dem Ziel, die Jugendlichen in 

k�rperlicher, geistiger und sittlicher Hinsicht im Sinne der olympischen Idee zu erziehen.
d) die Einhaltung dieser Satzung und der Ordnungen des DFB sowie der Satzungen, Statuten, 

Ordnungen und Regeln der Verb�nde, denen der DFB angeh�rt, zu �berwachen, Verst��e da-
gegen zu ahnden und seine Mitglieder hierzu zu verpflichten,

e) ein amtliches Organ herauszugeben.
f) Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Aus-, Fort- und Weiterbildung der Trainer des DFB 

f�r den Breiten- und Leistungssport.
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3) Der DFB bek�mpft Doping unter Beachtung des NADA-, des WADA-Codes und der einschl�gigen 
internationalen Bestimmungen.

4) Der DFB ist f�r folgende Aufgaben allein zust�ndig:
a) Den Fechtsport im In- und Ausland zu vertreten, insbesondere im Deutschen Olympischen 

Sportbund, in der F�d�ration Internationale d’Escrime (F.I.E.), in der Conf�d�ration Europ�enne 
d’Escrime (CEE/EFC) sowie in anderen Organisationen.

b) Das Turnierwesen durch Ordnungen zu regeln.
c) Deutsche Meisterschaften durchzuf�hren.
d) K�mpfe der Nationalmannschaften durchzuf�hren, Qualifikationsturniere zu benennen, Welt- und 

Europameisterschaften zu beschicken sowie Teilnehmer f�r die Olympischen Spiele vorzu-
schlagen.

e) Streitigkeiten zwischen Landesfachverb�nden zu schlichten.

5) Zur Erf�llung der in Absatz 1 bis 4 genannten Aufgaben ist der DFB berechtigt, verbindliche Ordnungen 
zu erlassen. Zur Bek�mpfung des Dopings erl�sst er eine Anti-Doping-Ordnung (ADO). Diese ist Be-
standteil der Satzung. Die ADO und deren �nderungen werden vom Pr�sidium beschlossen.

Å 4 Mitgliedschaft
1) Dem DFB geh�ren die Landesfachverb�nde, ggfs. Ehrenmitglieder und der Ehrenpr�sident als 

ordentliche Mitglieder an. Mit Ausnahme der Ehrenmitglieder und des Ehrenpr�sidenten k�nnen Mit-
glieder nur juristische Personen oder sonstige Vereinigungen sein.

2) �ber die Aufnahme weiterer Mitglieder entscheidet das Pr�sidium auf schriftlichen Antrag innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang des Antrages. Die Entscheidung ist endg�ltig, wenn nicht der nachfolgende 
Deutsche Fechtertag widerspricht. Gegen eine Ablehnung des Antrags durch das Pr�sidium, die schrift-
lich zu begr�nden ist, kann Einspruch beim nachfolgenden Deutschen Fechtertag eingelegt werden.

3) Die den Landesfachverb�nden angeschlossenen Vereine und deren Einzelmitglieder haben die 
Zugeh�rigkeit zum DFB. Die dem DFB zugeh�rigen Vereine und Einzelmitglieder haben das Recht, 
nach Ma�gabe dieser Satzung und der auf ihrer Grundlage ergangenen Ordnungen an Veranstaltun-
gen des DFB teilzunehmen und seine Einrichtungen zu nutzen. Sie haben insoweit die Pflicht, die Sat-
zung und die Ordnungen des DFB zu beachten, und unterliegen den darin festgelegten Bestimmungen 
einschlie�lich der Verfahrens- und Strafvorschriften.

4) Die Mitgliedschaft erlischt durch Aufl�sung des Landesfachverbandes, durch Ausschluss oder durch 
Austritt. Der Austritt aus dem DFB kann nur mit dreimonatiger Frist zum Ende des Gesch�ftsjahres 
durch eingeschriebenen Brief an das Pr�sidium erkl�rt werden.

5) Die Zugeh�rigkeit der Vereine und ihrer Einzelmitglieder zum DFB erlischt mit dem Ende der Mitglied-
schaft des Landesfachverbandes im DFB, des Vereins im Landesfachverband und des Einzelmitglieds 
im Verein.

Å 5 Pflichten der Mitglieder
1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzungen und die Ordnungen des DFB sowie die Satzungen, 

Statuten, Ordnungen und Regeln der Verb�nde, denen der DFB angeh�rt, einschlie�lich des NADA-
und WADA-Codes, insbesondere in Bezug auf die Bek�mpfung des Dopings, zu befolgen, ihre Einhal-
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tung zu �berwachen, Verst��e dagegen zu ahnden, soweit dies in ihre Zust�ndigkeit f�llt, und eine 
entsprechende Verpflichtung ihren Mitgliedern aufzuerlegen.

2) Die Mitglieder m�ssen einen j�hrlichen Beitrag an den DFB entrichten, dessen H�he und F�lligkeit vom 
Deutschen Fechtertag beschlossen werden. F�r Lizenzen sowie die Neuausstellung und Verl�ngerung 
von Fechtp�ssen kann der DFB Geb�hren erheben. Grund und H�he der Geb�hren beschlie�t der 
Deutsche Fechtertag.

3) Der Deutsche Fechtertag kann in besonderen F�llen zus�tzlich zu den Mitgliedsbeitr�gen die Erhebung 
einer Umlage beschlie�en. Die Umlage darf nur dazu dienen, einen unvorhergesehenen Finanzbedarf 
des DFB f�r satzungsgem��e Zwecke oder eines Verbandes, dessen Mitglied der DFB ist, zu befriedi-
gen. Die H�he der Umlage darf f�r jedes Mitglied den von diesem zu leistenden j�hrlichen Beitrag nicht 
�bersteigen. Im �brigen gilt Abs. 2 Satz 1 entsprechend.

4) Die Mitglieder haben auf Verlangen des Pr�sidiums die ihnen angeschlossenen Vereine und deren 
Mitglieder zu melden.

5) Ausstellung und Verl�ngerung des Fechtpasses schlie�en den Bezug des amtlichen Organs des DFB 
mit ein.

6) Einzelmitglieder der den Landesfachverb�nden angeh�renden Vereine, welche in das Pr�sidium, in 
das Disziplinargericht oder das Schiedsgericht, in den Sportausschuss oder einen anderen Ausschuss
des DFB oder als Kassenpr�fer gew�hlt oder berufen werden, unterstehen mit der Annahme ihrer Wahl 
oder ihrer Berufung dieser Satzung und der Gerichtsbarkeit des DFB in allen mit ihrer Amtsf�hrung -
auch nach Beendigung ihres Amtes - zusammenh�ngenden Angelegenheiten.

7) Die den Landesfachverb�nden angeh�renden Vereine und deren Einzelmitglieder (z. B. Fechter, 
Kampfrichter, Amtstr�ger, Trainer, Betreuer) unterstehen mit ihrer Meldung bzw. Teilnahme an DFB-
Veranstaltungen (z. B. Deutsche Meisterschaften, Sichtungswettk�mpfe, L�nderk�mpfe, Lehrg�nge 
und DFB-Ranglistenturniere) dieser Satzung und der Gerichtsbarkeit des DFB. Fechter eines Leis-
tungskaders des DFB unterstehen mit der Annahme ihrer Kaderf�rderung dieser Satzung und damit der 
Gerichtsbarkeit des DFB.

Å 6 Rechte der Mitglieder
1) Die Mitglieder regeln ihre Angelegenheiten selbstst�ndig in �bereinstimmung mit der Satzung und den 

dazu ergangenen Ordnungen.
2) Jedes Mitglied ist berechtigt, Antr�ge zum Deutschen Fechtertag zu stellen.

3) Die Mitglieder werden auf dem Deutschen Fechtertag durch ihren Vorsitzenden oder dessen Vertreter 
und durch Delegierte vertreten.

4) Die Anzahl der Delegierten eines Mitglieds bestimmt sich nach der f�r jeden Landesfachverband 
ermittelten Gesamtzahl der Einzelmitglieder seiner Vereine, welche bei der letzten Berechnung des 
Beitrags dieses Mitglieds zugrunde gelegt worden ist. Die Mitglieder k�nnen f�r je angefangene 500 
Einzelmitglieder einen Delegierten stellen. Die Delegierten, und f�r deren Verhinderungsfall deren Ver-
treter, werden von den Mitgliedern nach demokratischen Grunds�tzen bestimmt.

5) Der Vorsitzende eines Landesfachverbandes oder sein Vertreter und jeder Delegierte haben eine 
Stimme. Die �bertragung des Stimmrechts sowie die Wahrnehmung mehrerer Stimmrechte durch eine 
Person ist ausgeschlossen.
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6) Ein Mitglied, welches seinen Beitrags- und/oder Umlageverpflichtungen gegen�ber dem DFB nicht 
nachgekommen ist, hat kein Stimmrecht. �ber Ausnahmen entscheidet der Deutsche Fechtertag.

Å 7 Organe und AusschÇsse des DFB
1) Organe des DFB sind:

a) Deutscher Fechtertag
b) Hauptausschuss
c) Pr�sidium
d) Disziplinargericht
e) Schiedsgericht

2) St�ndige Aussch�sse des DFB sind:
a) Sportausschuss
b) Jugendausschuss

3) Der Deutsche Fechtertag, der Hauptausschuss und das Pr�sidium k�nnen weitere Aussch�sse 
einrichten.

4) Der Pr�sident ist befugt, an jeder Sitzung eines Ausschusses teilzunehmen.

Å 8 Der Deutsche Fechtertag
1) Der Deutsche Fechtertag ist die Versammlung der Mitglieder und oberstes Organ des DFB.

2) Der ordentliche Deutsche Fechtertag findet in den Jahren mit gerader Jahreszahl statt. Das Pr�sidium 
beruft den Fechtertag schriftlich unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen und gleichzeitiger Be-
kanntgabe der Tagesordnung ein. Der Einberufung sind die Berichte der Pr�sidiumsmitglieder, der 
Kassenpr�fer und der Aussch�sse sowie die Entw�rfe der Haushaltspl�ne f�r die beiden folgenden 
Gesch�ftsjahre beizuf�gen.

Å 9 AuÉerordentlicher Deutscher Fechtertag
1) Ein au�erordentlicher Fechtertag kann jederzeit unter Angabe der Gr�nde und Tagesordnung auf 

Beschluss des Pr�sidiums einberufen werden. Er muss innerhalb von sechs Wochen nach Stellung des 
Antrages einberufen werden, wenn mindestens ein F�nftel der Mitglieder dies unter Angabe der Gr�nde 
beantragt.

2) Der Tagungstermin darf nicht sp�ter als sechs Wochen und nicht fr�her als zwei Wochen nach der 
Einberufung liegen.

Å 10 Tagesordnung des Deutschen Fechtertages
1) Die Tagesordnung des Deutschen Fechtertages hat mindestens folgende Punkte zu enthalten:

a) Entgegennahme der Berichte der Pr�sidiumsmitglieder und Aussprache,
b) Entgegennahme der Erl�uterungen der Jahresabschl�sse der beiden vorangegangenen 

Gesch�ftsjahre, bestehend aus Verm�gensrechnung, Verwaltungsrechnung und Aussprache,
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c) Entgegennahme des Berichts der Kassenpr�fer und Aussprache,
d) Entlastung des Pr�sidiums,
e) Beschlussfassung �ber die Entw�rfe der Haushaltspl�ne f�r die beiden folgenden 

Gesch�ftsjahre (� 8 Abs. 2),
f) Neuwahlen des Pr�sidenten, der Vizepr�sidenten, der Vorsitzenden der weiteren beratenden 

Aussch�sse, soweit diese vom Fechtertag eingerichtet werden, der Wettkampfmanager (der 
sechs Disziplinen), der Kassenpr�fer, der Mitglieder des Disziplinargerichts und des Schieds-
gerichts.

2) Antr�ge f�r den Deutschen Fechtertag m�ssen sp�testens vier Wochen vorher beim Pr�sidium 
schriftlich und begr�ndet eingereicht werden. Dringlichkeitsantr�ge k�nnen w�hrend der Tagung nur 
zugelassen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten zustimmen.

Å 11 Beschlussfassung und Abstimmung
1) Jeder ordnungsgem�� einberufene Deutsche Fechtertag ist beschlussf�hig. Stimmberechtigt beim 

Deutschen Fechtertag sind:
a) der Ehrenpr�sident (entsprechend � 13 Abs. 2),
b) die Vorsitzenden der Landesfachverb�nde oder deren Vertreter,
c) die Ehrenmitglieder,
d) die Mitglieder des Pr�sidiums,
e) die Delegierten der Landesfachverb�nde,
f ) der Sprecher der Senioren,
g) der Vorsitzende des Jugendausschusses.

2) Den Vorsitz auf dem Deutschen Fechtertag f�hrt der Pr�sident nach parlamentarischen Grunds�tzen. 
Die Vertretung ist zul�ssig.

3) Die Beschl�sse des Deutschen Fechtertages werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltungen werden nicht mitgez�hlt.

4) Bei Beschl�ssen �ber Satzungs�nderungen und Umlagen ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
vertretenen Stimmen erforderlich.

5) Ordnungen sind mit Ausnahme der ADO keine Bestandteile der Satzung. �ber die Ordnungen und ihre 
�nderungen mit Ausnahme der ADO beschlie�t der Deutsche Fechtertag mit einfacher Mehrheit der 
vertretenen Stimmen.

6) �ber jeden Fechtertag ist ein Protokoll aufzunehmen, welches den wesentlichen Verlauf und die 
Beschl�sse des Deutschen Fechtertages enthalten muss. Der Protokollf�hrer wird jeweils vom Fechter-
tag bestimmt. Das Protokoll ist vom Pr�sidenten und vom Protokollf�hrer zu unterschreiben. Es muss
den Landesfachverb�nden innerhalb von zwei Monaten zugeleitet werden.

Å 12 Hauptausschuss
1) Der Hauptausschuss besteht aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern. 

Stimmberechtigt sind:
a) die Vorsitzenden der Landesfachverb�nde,
b) das Pr�sidium des DFB,
c) der Ehrenpr�sident.
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Beratende Stimme haben:
d) die Vorsitzenden der beratenden Aussch�sse,
e) der Sprecher der Senioren,
f) der Bundesfechtwart des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

2) Die Vorsitzenden der Landesfachverb�nde k�nnen sich vertreten lassen. Die Vertreter haben Stimm-
recht.

3) Die Aufgaben des Hauptausschusses sind insbesondere:
a) In den Jahren mit ungerader Jahreszahl: Die Beratung des Jahresabschlusses des voran-

gegangenen Gesch�ftsjahres, bestehend aus Verm�gensrechnung und Verwaltungsrechnung, 
Genehmigung der aktualisierten Haushaltspl�ne und Beschlussfassung �ber die Aufnahme von 
Darlehen, ausgenommen Kassenkredite.

b) Erg�nzungswahlen beim vorzeitigen Ausscheiden des Pr�sidenten oder eines Vizepr�sidenten.
c) Beschlussfassung �ber etwaige Gnadenerweise in den in der Satzung bestimmten F�llen.
d) Entscheidungen �ber Revisionen in den F�llen der Sportordnung.
e) Wahl der Vorsitzenden von weiteren Aussch�ssen, soweit diese vom Hauptausschuss einge-

richtet worden sind.

4) Der Hauptausschuss tritt nach Bedarf - mindestens einmal im Jahr - zusammen. Der Pr�sident beruft 
den Hauptausschuss ein. Die Einberufung nebst Tagesordnung muss sp�testens vier Wochen vor der 
Tagung versandt werden. In den F�llen des Abs. 2 a sind der Einladung die Verm�gensrechnung und 
die Verwaltungsrechnung des vorangegangenen Gesch�ftsjahres beizuf�gen. Der Pr�sident muss den 
Hauptausschuss einberufen, wenn mindestens acht Mitglieder es schriftlich verlangen.

5) Den Vorsitz f�hrt der Pr�sident. Die Vertretung ist zul�ssig. Jedes Mitglied des Hauptausschusses hat 
eine Stimme. Der Hauptausschuss gibt sich eine Gesch�ftsordnung.

6) F�r Abstimmungen gilt � 11 Abs. 3, f�r das Protokoll � 11 Abs. 6 entsprechend.

Å 13 EhrenprÄsident und Ehrenmitgliedschaft
1) Der Deutsche Fechtertag kann um den Deutschen Fechtsport verdienten Pers�nlichkeiten die 

Ehrenmitgliedschaft verleihen. Er kann einem ausscheidenden Pr�sidenten den Titel eines 
"Ehrenpr�sidenten"
verleihen.

2) Ehrenpr�sident und Ehrenmitglieder haben Sitz und Stimme im Deutschen Fechtertag, der Ehrenpr�si-
dent dar�ber hinaus im Hauptausschuss.

3) Der DFB gibt sich eine Ehrungsordnung.

Å 14 Das PrÄsidium
1) Das Pr�sidium besteht aus:

a) dem Pr�sidenten,
b) dem Vizepr�sidenten "Sport und Jugendsport", 
c) dem Vizepr�sidenten "Internationaler Sport",
d) dem Vizepr�sidenten "Breiten- und Seniorensport",
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e) dem Vizepr�sidenten "Finanzen",
f) dem Sprecher der Aktiven,
g) dem Sportdirektor (ex officio, ohne Stimmrecht)

2) Der Pr�sident und die Vizepr�sidenten werden vom Deutschen Fechtertag f�r eine Amtsdauer von zwei 
Jahren aus dem Kreis der den Landesfachverb�nden angeh�renden Vereine gew�hlt und bleiben bis 
zur n�chsten Wahl im Amt. Der gew�hlte Sprecher der Aktiven wird durch den Deutschen Fechtertag 
best�tigt.

3) Jedes Mitglied des Pr�sidiums muss einem Verein angeh�ren, der Mitglied eines der Landesfachver-
b�nde ist.

4) Vorstand im Sinne des � 26 BGB sind der Pr�sident und vier Vizepr�sidenten. 

5) Der DFB wird durch den Pr�sidenten und einen Vizepr�sidenten gemeinschaftlich vertreten. Im Falle 
der Verhinderung tritt an die Stelle des Pr�sidenten der Vizepr�sident „Sport und Jugendsport“.

6) Das Pr�sidium befasst sich mit allen Angelegenheiten in Verfolgung der dem DFB gestellten Aufgaben. 
Es erteilt verbandspolitische Richtlinien und kontrolliert die Arbeit des Direktoriums. Es gibt sich eine 
Gesch�ftsordnung.

7) Der Pr�sident ist f�r die F�hrung der Gesch�fte nach den Beschl�ssen des Deutschen Fechtertages, 
des Pr�sidiums und des Hauptausschusses verantwortlich. Er beruft die Sitzungen des Pr�sidiums ein, 
bestimmt Ort und Zeit und stellt die Tagesordnung auf.

Å 15 Direktorium
1) Das Direktorium besteht aus dem Sportdirektor, dem Leiter Koordination und Kommunikation sowie 

dem Verwaltungsleiter und ist dem Pr�sidium unterstellt.

2) Das Direktorium f�hrt die laufenden Gesch�fte des DFB gem�� den Richtlinien des Pr�sidiums. Es 
berichtet hier�ber dem Pr�sidium. Bei Stimmengleichheit innerhalb des Direktoriums entscheidet die 
Stimme des Sportdirektors.

3) Das Direktorium wird durch Pr�sidiumsbeschluss ernannt und abberufen.

Å 16 Das Disziplinargericht
1) Das Disziplinargericht ist zust�ndig f�r Strafen nach � 21 dieser Satzung, Verst��en gegen die ADO 

und f�r alle Strafen, die nach den Wettkampfregeln des Internationalen Fechterverbandes in die Zu-
st�ndigkeit des nationalen Verbandes fallen.  Es besteht aus drei Mitgliedern und drei Ersatzmitglie-
dern. Sie werden vom Deutschen Fechtertag auf jeweils zwei Jahre gew�hlt und bleiben bis zur n�chs-
ten Wahl im Amt. Die sechs Mitglieder m�ssen verschiedenen Landesfachverb�nden angeh�ren.

2) Mitglieder des Pr�sidiums und des Schiedsgerichtes k�nnen nicht Mitglieder des Disziplinargerichts 
sein.

3) Das Disziplinargericht wird jeweils mit drei Mitgliedern t�tig. Ein Mitglied des Disziplinargerichts kann 
nicht an einem Verfahren mitwirken, an dem sein Verein oder ein Mitglied seines Vereins beteiligt ist. 
Falls ein Mitglied aus diesem Grund von der Mitwirkung an einem Verfahren ausgeschlossen ist, tritt an 
seine Stelle das gew�hlte Ersatzmitglied entsprechend der durch die Wahl festgelegten Reihenfolge.
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4) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden als solche vom Deutschen Fechtertag gew�hlt; sie 
m�ssen die Bef�higung zum Richteramt haben.

5) Das Disziplinargericht gibt sich eine Gesch�ftsordnung.

6) Gegen die Entscheidung des Disziplinargerichts, welche dem Betroffenen mit schriftlicher Begr�ndung 
und Rechtsmittelbelehrung zuzustellen ist, ist der Einspruch an das Schiedsgericht zul�ssig. Dieser ist 
binnen eines Monats nach Zustellung beim Vorsitzenden des Schiedsgerichts schriftlich einzulegen.

7) Auf Antrag des Pr�sidiums des DFB ist der Vorsitzende des Disziplinargerichts und - im Falle seiner 
Verhinderung - sein Stellvertreter im Rahmen der Zust�ndigkeit nach Absatz 1 berechtigt, einstweilige 
Anordnungen zu treffen, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Sportbetriebs oder der 
sportlichen Disziplin notwendig erscheint. Eine einstweilige Anordnung kann ohne Anh�rung des Betrof-
fenen ergehen. Gegen eine einstweilige Anordnung ist innerhalb von zwei Wochen nach deren Zugang 
beim betroffenen Widerspruch zul�ssig. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Mit Einle-
gung des Widerspruchs wird das ordentliche Disziplinarverfahren eingeleitet. Das Disziplinargericht 
kann �ber die einstweilige Anordnung vorab entscheiden. Mit der Entscheidung ist auch �ber Zul�ssig-
keit und Inhalt der einstweiligen Anordnung zu befinden. Es ist eine Kostenentscheidung zu treffen.

Å 17 Das Schiedsgericht
1) Das Schiedsgericht ist zust�ndig f�r:

a) den Einspruch gegen Entscheidungen des Disziplinargerichts,
b) die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Landesfachverb�nden,
c) die Entscheidung von Streitigkeiten aus dem sportlichen Verkehr, soweit sie nicht in die Zu-

st�ndigkeit der in � 32 und � 35 der Sportordnung bezeichneten Instanzen oder in die Zust�ndig-
keit der Landesfachverb�nde f�llt,

d) die Entscheidung �ber Einspr�che gegen Disziplinarma�nahmen des Pr�sidiums nach � 35 der 
Sportordnung.

2) Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern, welche ein Mindestalter 
von 30 Jahren haben und verschiedenen Landesfachverb�nden angeh�ren m�ssen. Sie werden vom 
Deutschen Fechtertag auf zwei Jahre gew�hlt und bleiben bis zur n�chsten Wahl im Amt.

3) Mitglieder des Pr�sidiums und des Disziplinargerichts k�nnen nicht dem Schiedsgericht angeh�ren.

4) Das Schiedsgericht wird jeweils mit drei Mitgliedern t�tig. Ein Mitglied des Schiedsgerichts kann nicht 
an einem Verfahren mitwirken, an dem sein Verein oder ein Mitglied seines Vereins beteiligt ist. Falls 
ein Mitglied aus diesem Grund von der Mitwirkung an einem Verfahren ausgeschlossen ist, tritt an seine
Stelle das gew�hlte Ersatzmitglied entsprechend der durch die Wahl festgelegten Reihenfolge.

5) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden als solche vom Deutschen Fechtertag gew�hlt. Sie 
m�ssen die Bef�higung zum Richteramt haben.

6) Das Schiedsgericht gibt sich eine Gesch�ftsordnung. Es ist berechtigt, Kostenvorsch�sse anzufordern.

7) Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind vereinsintern unanfechtbar.
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Å 18 StÄndige beratende AusschÇsse
1) Zur Beratung des Pr�sidiums wird ein Ausschuss „Sport“ eingerichtet.

2) Der Vorsitzende des Sportausschusses ist der Vizepr�sident "Sport und Jugendsport". 

3) Die Beisitzer im Sportausschuss (die Wettkampfmanager der sechs Disziplinen) werden vom Deut-
schen Fechtertag f�r zwei Jahre gew�hlt. Sie bleiben bis zur n�chsten Wahl im Amt. Das Gleiche gilt f�r 
die Vorsitzenden von weiteren beratenden Aussch�ssen, sofern sie vom Fechtertag oder vom Haupt-
ausschuss bestimmt werden.

4) Die Mitglieder des Jugendausschusses werden nach den Bestimmungen der Jugendordnung gew�hlt.

5) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines gew�hlten Mitgliedes erg�nzt das Pr�sidium den Ausschuss bis zur 
n�chstm�glichen Wahl. Dies gilt nicht f�r den Jugendausschuss.

6) Die Aufgaben der beratenden Aussch�sse bestimmen sich nach der jeweiligen einschl�gigen Ordnung.

7) Weitere Mitglieder der beratenden Aussch�sse werden auf ausschlie�lichen Vorschlag des Aus-
schussvorsitzenden durch das Pr�sidium berufen. Sie erf�llen ihre Aufgabe bis zum n�chsten Wahl-
fechtertag.

8) Die Aussch�sse beraten das Pr�sidium fachbezogen und berichten diesem laufend �ber ihre T�tigkei-
ten sowie deren Ergebnisse.

Å 19 Wahlen und Wahlverfahren
1) Wahlen sind schriftlich und geheim durchzuf�hren. Wird f�r ein Amt nur ein Kandidat vorgeschlagen, 

dann ist die Wahl durch offene Abstimmung zul�ssig.

2) Bei Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen. Stimmenthaltungen 
bleiben au�er Betracht. Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, ist derjenige gew�hlt, der die meisten 
Stimmen erh�lt. Bei Stimmengleichheit ist eine neue Wahl f�r diejenigen Kandidaten anzusetzen, wel-
che die gleiche Stimmenzahl erhalten haben.

3) Die Teilnehmer an den Deutschen Einzelmeisterschaften der Aktiven w�hlen ihren Sprecher.

4) Die Teilnehmer an den Deutschen Seniorenmeisterschaften w�hlen ihren Sprecher.

Å 20     Finanzordnung und Jugendordnung
1) Der DFB gibt sich eine Finanzordnung.

2) Der DFB gibt sich eine Jugendordnung, in deren Rahmen sich die Deutsche Fechterjugend selbstst�n-
dig f�hrt und verwaltet und �ber die Verwendung der ihr zuflie�enden Mittel entscheidet. Die Deutsche 
Fechterjugend wird im Rahmen der Satzung des DFB und entsprechend der Jugendordnung t�tig. Die 
�nderung der Jugendordnung bedarf der Best�tigung durch den Deutschen Fechtertag. Der Jugend-
ausschuss ist f�r seine Beschl�sse dem Jugendtag und dem Hauptausschuss des DFB verantwortlich.
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Å 21 Strafen
1) Der Strafgewalt des DFB unterstehen die Mitglieder (Landesfachverb�nde) sowie Vereine und 

Einzelpersonen im Rahmen des � 4 Abs. 3 und des � 5 Abs. 6 und 7.

2) Bei folgenden Verst��en k�nnen Strafen verh�ngt werden:
a) Verst��e gegen die Satzung und die Ordnungen des DFB,
b) Ehrenr�hrige Handlungen und Verst��e gegen die Disziplin und die Fairness,
c) Verbandssch�digendes Verhalten.

Folgende Strafen k�nnen verh�ngt werden:
1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Geldbu�e bis zu 1.000 EUR,
4. zeitweilige oder st�ndige Sperre von Veranstaltungen des DFB,
5. Entziehung oder Versagung des Fechtpasses und der Lizenz,
6. Ausschluss,
7. Dauerndes oder befristetes Verbot, an Veranstaltungen des DFB teilzunehmen und/oder

Einrichtungen des DFB zu nutzen.

Die Bestrafung von Verst��en nach den "Wettkampfregeln" des Internationalen Fechtverbandes bleibt 
unber�hrt.

3) Die Strafen Nummern 1 bis 7 k�nnen einzeln oder nebeneinander verh�ngt werden. Zeitliche Sperren 
sind genau zu umgrenzen. Die Strafen Nummern 2 bis 7 werden in der amtlichen Zeitschrift des DFB 
ver�ffentlicht.

4) Im Disziplinarverfahren sind allgemeine rechtsstaatliche Grunds�tze, insbesondere die Gew�hrung des 
rechtlichen Geh�rs zu beachten; � 16 Abs. 7 bleibt unber�hrt. Entscheidungen sind schriftlich zu be-
gr�nden und mit einer Rechtsmittelbelehrung und einer Kostenentscheidung zu versehen.

5) Die Anrufung der ordentlichen Gerichte ist ausgeschlossen, solange nicht der Rechtsweg der Ver-
bandsgerichtsbarkeit des DFB ersch�pft ist. Nach Abschluss des verbandsinternen Rechtsweges des 
DFB kann in Streitigkeiten nach der ADO (sog. Dopingstreitigkeiten) das deutsche Sportgericht gem. � 
45 DIS-SportSchO angerufen werden. Insoweit ist die Anrufung der ordentlichen Gerichtsbarkeit aus-
geschlossen. Die Anrufung der ordentlichen Gerichtsbarkeit bzw. des DIS-Sportgerichts kann auch 
erfolgen, wenn nach Ablauf von neun Monaten seit Er�ffnung des Verfahrens in erster Instanz keine 
Entscheidung getroffen wurde.

6) F�r die gnadenweise Milderung oder Nachlassung rechtskr�ftiger Strafen sind zust�ndig:
a) Das Pr�sidium bei Strafen nach Abs. 2, Nr. 1 bis 3 und bei einer Sperre bis zu einem Jahr.
b) Der Hauptausschuss bei einer Sperre von mehr als einem Jahr und bei Strafen nach Absatz 2, 

Nr. 5 bis 7.

Vor der Entscheidung ist das Disziplinargericht, falls dieses die Strafe ausgesprochen oder best�tigt 
hat, zu h�ren.

7) Der Betroffene, gegen welchen eines der Gerichte rechtskr�ftig eine Strafe ausgesprochen hat, ist zur 
Zahlung der Verfahrenskosten verpflichtet. Entsprechendes gilt in den schiedsgerichtlichen Verfahren 
gem�� � 17 Abs.1 b und c f�r denjenigen Beteiligten, welcher in der Sache unterlegen ist. Erg�nzende 
Bestimmungen treffen das Disziplinargericht und das Schiedsgericht in ihren Gesch�ftsordnungen.



14 Satzung

Å 22 AuflÑsung des DFB
1) Die Aufl�sung des DFB kann nur durch Beschluss eines Deutschen Fechtertages erfolgen.

2) Der Aufl�sungsantrag muss beim Gesch�ftsf�hrenden Vorstand schriftlich begr�ndet eingereicht und 
von der H�lfte aller Landesverb�nde unterst�tzt werden. Der Aufl�sungsantrag wird den Mitgliedern mit 
der Einladung bekannt gegeben. F�r die Einladung gelten sinngem�� die Bestimmungen des � 8 Abs.2.

3) Zur G�ltigkeit des Aufl�sungsbeschlusses ist eine Mehrheit von vier F�nfteln der vertretenen Stimmen 
erforderlich.

Å 23     Inkrafttreten von SatzungsÄnderungen
Vorbeschriebene Satzungs�nderungen werden mit Beschlussfassung am Fechtertag sofort wirksam.


